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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Krainer, Zakostelsky, Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das 
Glücksspielgesetz, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Normverbrauchsabgabegesetz, die Bundesab-
gabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Ausfuhrerstattungsgesetz, das 
Finanzausgleichsgesetz 2008, das FTE-Nationalstiftungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsge-
setz, Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpo-
litik-Finanzierungsgesetz und das Krankenkassen-Strukturfondsgesetz geändert werden (Steuerreformge-
setz 2015/2016 – StRefG 2015/2016) (684 der Beilagen) 

Der Finanzausschuss wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage (684 der Beilagen) des Bundesgesetzes, Bundesgesetz, mit dem das Einkommen-
steuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuer-
gesetz 1994, das Glücksspielgesetz, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Normverbrauchsabgabege-
setz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Ausfuhrer-
stattungsgesetz, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das FTE-Nationalstiftungsgesetz, das Allgemeine So-
zialversicherungsgesetz, Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz und das Krankenkassen-Strukturfondsgesetz geändert werden 
(Steuerreformgesetz 2015/2016 – StRefG 2015/2016) wie folgt geändert: 

Artikel 9 (Änderung des Finanzstrafgesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. Z 8 (§ 74a und § 74b) wird wie folgt geändert: 

a) In § 74b werden die Abs. 2 und 3 in Abs. 3 und 4 umbenannt und es wird nach Abs. 1 folgender Abs. 2 
eingefügt: 

„(2) Wurde gemäß § 99 Abs. 6 die Zustellung an den Beschuldigten und die Verfügungsberechtigten 
vorläufig aufgeschoben, ist dies dem Rechtsschutzbeauftragten unter Anschluss der Anordnung samt 
Auskunftsersuchen unverzüglich mitzuteilen. Dem Rechtsschutzbeauftragten steht in diesem Fall gegen 
die Anordnung nach § 99 Abs. 6 erster Satz Beschwerde an das Bundesfinanzgericht zu. Die Beschwerde-
frist (§ 150 Abs. 2) beginnt mit dem Einlangen der Mitteilung zu laufen.“ 

b) In § 74b Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 

2. Z 11 (§ 99) wird wie folgt geändert: 

a) In lit. c sublit. aa wird das Wort “Verhältnismäßigkei” durch das Wort “Verhältnismäßigkeit” und das 
Wort “vorzunehment” durch das Wort “vorzunehmen” ersetzt. 

b) Nach lit. c wird folgende lit. d angefügt: 

„d) Abs. 6 lautet: 

„(6) Ersuchen um Auskünfte im Sinne des § 38 Abs. 2 Z 1 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. 
Nr. 532/1993, ausgenommen die Einsicht in das Kontenregister (§ 4 Abs. 1 Kontenregister- und Konten-
einschaugesetz – KontRegG, BGBl I Nr. xxx/2015) bedürfen einer Anordnung des Vorsitzenden des 
Spruchsenates, dem gemäß § 58 Abs. 2 die Durchführung der mündlichen Verhandlung und die Fällung 
des Erkenntnisses obliegen würde. Die Anordnung samt Auskunftsersuchen ist dem Kredit- oder Finan-
zinstitut, dem Beschuldigten sowie den aus der Geschäftsverbindung verfügungsberechtigten Personen 
zuzustellen, sobald diese der Finanzstrafbehörde bekannt geworden sind. Die Ausfertigung an das Kredit- 
oder Finanzinstitut hat keine Begründung zu enthalten. Die Zustellung an den Beschuldigten und die 
Verfügungsberechtigten kann aufgeschoben werden, solange durch sie der Zweck der Ermittlungen ge-
fährdet wäre. Hierüber ist das Kredit- oder Finanzinstitut zu informieren, das die Anordnung und alle mit 
ihr verbundenen Tatsachen und Vorgänge gegenüber Kunden und Dritten geheim zu halten hat. Kredit- 
oder Finanzinstitute und deren Mitarbeiter sind verpflichtet, die verlangten Auskünfte zu erteilen sowie 
Urkunden und Unterlagen einsehen zu lassen und herauszugeben. Dies hat auf einem elektronischen Da-
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tenträger in einem allgemein gebräuchlichen Dateiformat in strukturierter Form so zu erfolgen, dass die 
Daten elektronisch weiterverarbeitet werden können. Gegen die Anordnung des Vorsitzenden des 
Spruchsenates steht dem Beschuldigten und den aus der Geschäftsverbindung verfügungsberechtigten 
Personen das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Insoweit das Bundesfinanzgericht die Unzulässigkeit der 
Anordnung feststellt, unterliegen die dadurch erlangten Auskünfte dem Verwertungsverbot im Sinne des 
§ 98 Abs. 4.““ 

3. In Z 13 (§ 265 Abs. 1x) wird der Ausdruck „99 Abs. 3a bis 5“ durch den Ausdruck „99 Abs. 3a bis 6“ 
ersetzt. 
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Begründung: 
Zu Z 1 bis 4 (§ 74b, § 99 Abs. 6 und § 265 Abs. 1x FinStrG): 

Die Einsichtnahme in Konten bei Kredit- und Finanzinstituten soll im Gleichklang mit den Bestimmun-
gen der StPO und des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes nur über richterliche Anordnung 
zulässig sein. Diese Anordnung obliegt daher dem Vorsitzenden des Spruchsenates. Bei diesem handelt es 
sich um einen Richter des Dienststandes der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Diesem obliegt auch bereits 
nach geltender Rechtslage die Anordnung von sensiblen Ermittlungsmaßnahmen, wie der Haus- und 
Personendurchsuchung oder der Festnahme. Für die Durchführung finanzstrafrechtlicher Ermittlungen ist 
immer eine Verdachtslage erforderlich, daher auch für die Einsichtnahme in Bankkonten nach dieser 
Bestimmung. Überdies muss diese Maßnahme gemäß § 57 Abs. 5 in einem Verhältnis zur Bedeutung der 
aufzuklärenden Tat stehen. 

Die Anordnung des Vorsitzenden des Spruchsenates unterliegt weiters der Kontrolle durch das Bundesfi-
nanzgericht im Wege der Beschwerde. Wird ein vorläufiges Stillschweigen über die Vornahme der Aus-
kunftseinholung aus ermittlungstaktischen Gründen verfügt, so ist darüber auch der Rechtsschutzbeauf-
trage zu informieren, dem sodann ein gesondertes Beschwerderecht gegen die Auskunftsanordnung zu-
kommen soll. Die Kredit- und Finanzinstitute sollen aufgrund der Anordnung unbedingt zur Auskunftser-
teilung verpflichtet sein, sodass ihnen gegenüber auch keine Begründung für diese Maßnahme mitzuteilen 
ist. 

Die Einschränkung des Informationsrechts für den Rechtsschutzbeauftragten aus Staats- und Personen-
schutzgründen ist im Kontext des Finanzstrafrechts entbehrlich. 
 


